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Herzlich Willkommen 

zur Informationsveranstaltung 

„Sozialgenossenschaften – eine 

Organisationsform mit Potenzial?!“

12. Juni 2018

in Eschede
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Programm:

1. Grußworte 

Günter Berg, Vorsitzender der ILE-Lenkungsgruppe 

2. Förderung der Gründung von Sozialgenossenschaften  

Christiane Philipps-Bauland, Regionalmanagement der ILE-Region LLO 

3. Organisation, Praxis und Gründung von (Sozial-)Genossenschaften

Thomas Knocks, Abteilungsleiter Genossenschaftsverband – Verband der 

Regionen e.V., Hannover 

4. Praxisbericht „Das Dorf-Kultur-Erbe Altenhagen I eG“  

Andreas Baenisch, Vorstandsmitglied/Geschäftsführung, Springe 



ILE-Region Lachte-Lutter-Oker waldreich stadtnah leben                                     www.lachte-lutter-oker.de

Grußworte

Günter Berg

Vorsitzender der ILE-Lenkungsgruppe 

Lachte – Lutter – Oker
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Förderung 

der Gründung von Sozialgenossenschaften  

Christiane Philipps-Bauland 

Regionalmanagement der ILE-Region LLO
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Allgemeines zur Förderung 

„Richtlinie 

über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

der Gründung von Sozialgenossenschaften“ 

vom 24.01.2018

 Bewilligungsbehörde: Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und 

Familie in Hildesheim (LS)

 Eine Antragstellung ist laufend möglich!



 Initiatorengruppen, die eine Sozialgenossenschaft gründen wollen

 Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen

 Sozialgenossenschaften sind Unternehmen in der Rechtsform der 

eingetragenen Genossenschaft mit dem Zweck, die sozialen 

Belange ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäfts-

betrieb zu fördern

 Antragsteller ist ein von der Initiatorengruppe bestimmter verant-

wortlicher Vertreter

 Zuwendungsfähig sind nur Initiatorengruppen, nicht bereits 

eingetragene Genossenschaften!

Wer wird gefördert?



Gründungskosten einer Genossenschaft, insbesondere Ausgaben für

 Mitgliederwerbung / Infoveranstaltungen

 Beratung / Begleitung zur Aufstellung des Businessplans und der 

Satzung

 Gründungsversammlung

 Erstellung des Gründungsgutachtens

 Eintragung in das Genossenschaftsregister

 Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Genossenschafts-

verbände sowie spezielle Beratung und Unterstützungsleistungen 

von anderen Stellen (Notare, Steuerberater, …)

Was wird gefördert? 



 Anteilsfinanzierung bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen 

Ausgaben

 Höchstförderung 6.000 Euro

Wie wird gefördert? 



 Tätigkeitsschwerpunkt der Sozialgenossenschaft muss in 

Niedersachsen sein, die Eintragung ins Genossenschaftsregister 

muss in Niedersachsen erfolgen

 Es ist eine bewertende Stellungnahme der Gemeinde vorzulegen, 

die in die Förderentscheidung einbezogen wird 

 Die Antragsunterlagen finden Sie auf den Seiten des LS:  

www.soziales.niedersachsen.de 

Fördervoraussetzungen 



Beispiele für 

Sozialgenossenschaften 

Dorfläden

Kulturelle Projekte

Ökologische 

Projekte

Projekte für 

bestimmte 

Zielgruppen
(arbeitssuchende Menschen, Flüchtlinge, 

SeniorInnen)

Energiegenossenschaften



Organisation, Praxis und Gründung 

von (Sozial-)Genossenschaften

Thomas Knocks, Abteilungsleiter 

Genossenschaftsverband 

– Verband der Regionen e.V., Hannover 


